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Hinweis 

Die vorliegende Arbeit wurde im März 1975 fertiggestellt.  Zur Druck-
legung wurden Gesetzgebung, Rechtsprechung und Schrifttum bis Ok-
tober 1975 eingearbeitet. Das Hochschulrahmengesetz (HRG) vom 26. Ja-
nuar 1976 (BGBl. IS . 185) konnte nicht mehr berücksichtigt werden. 



0. Einleitung 

Der Rechtsstaat steht im Gegensatz zum Polizeistaat. „Polizei" und 
„Pol i t ik" haben eine gemeinsame Wurzel; Pol i t ik läßt sich aber nicht in 
einen Gegensatz zum Rechtsstaat bringen. Rechtshandeln ist immer auch 
politisches Handeln. In einem Rechtsstaat gewinnt politisches Handeln 
jedoch eine besondere Qualität: Es ist normorientiert. Die Normorien-
tiertheit weist Abstufungen auf: Normen entscheiden durch ihre Ein-
schlägigkeit bzw. Nichteinschlägigkeit über die Zulässigkeit bzw. Unzu-
lässigkeit politischen Handelns; Normen stecken den Rahmen ab, inner-
halb dessen „Pol i t ik" im engeren Sinn, als Raum des nicht schon nach 
dem Mechanismus Rechtmäßigkeit/Rechtswidrigkeit determinierten po-
litischen Handelns, möglich ist. Letztlich ist der Rechtsstaat dadurch 
charakterisiert, daß Poli t ik eine Variable des Rechts ist. Im Polizeistaat 
war Recht eine Variable der Polit ik. 

„Das rechtsstaatliche System funktioniert  solange, als Störungen, Ab-
weichungen, Verletzungen mi t den Mit te ln des Systems lokalisierbar, 
bestimmbar und beherrschbar sind1." I n diesem Sinn weist der bisherige 
Stand der Rechtskonkretisierung (vor allem durch Rechtsprechung und 
Rechtslehre) im Bereich der Hochschule einen rechtsstaatlichen Nachhol-
bedarf  auf. Augenfällig geworden ist das ζ. B. in der öffentlichen  Aus-
einandersetzung darüber, ob im Wintersemester 1971/72 viele Störungen 
oder wenige Störungen an den deutschen Hochschulen stattgefunden 
haben2; daß diese Frage unter Anlegung normativer Maßstäbe rational 
diskutiert werden kann, blieb ausgeblendet. Die Beispiele für bewußtes 
oder unbewußtes Ubergehen der Normorientiertheit politischen Han-
delns an der Hochschule in den letzten Jahren ließen sich beliebig ver-
mehren. Dementsprechend hat auch soziologische Analyse einen „Abbau 
der Rechtsstaatlichkeit" in der Universität konstatiert3. Danach würden 
die Prämissen rechtlicher Regelung, nämlich die „Einsatzbereitschaft 
eines jedenfalls überlegenen Machthabers", die ausschließliche „Orien-
tierung an dem Recht/Unrecht-Schematismus" und die Geltung „relativ 
weiträumiger Zeithorizonte" in der Universität heute nicht mehr funk-
tionieren. A n ihre Stelle sei „Wabuwabu" getreten: scharfe Praktiken 
im Rahmen und unter Ausnutzung von fortbestehenden institutionellen 

1 F.  Müller  IV, S. 18. 
2 Vgl. den Bericht i n DUZ/HD 1972, S. 304. 
3 Vgl. Luhmann, S. 19; ebd. S. 13,16 zum folgenden. 
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Bindungen. Es w i rd der Eindruck erweckt, daß dieser Zustand norma-
t iv nicht mehr steuerbar sei: Die ins Auge gefaßte Möglichkeit, daß „ein 
noch normativ gesteuertes Denken. . . dazu ansetzen (würde), auch die 
Störungen wiederum zu juridifizieren",  w i rd als untauglich abgetan. — 
Die vorliegende Arbeit versucht, die Normorientiertheit des politischen 
Handelns im Bereich der Hochschule in seiner ganzen, bisher offensicht-
lich ignorierten Tragweite erkennbar werden zu lassen und so zum besse-
ren Funktionieren des Hechtsstaats beizutragen. 

Diesem Zweck dient es, die Verfassung beim Wort zu nehmen. Nach 
Art . 1 Abs. 3 GG binden die Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Reichweite 
und Grenzen der Grundrechte sind daher Ausgangspunkt und Richt-
schnur für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit 
des politischen Handelns, insbesondere wenn es die Formen politischer 
Auseinandersetzung, politischen Kampfs annimmt. Anders als bisher in 
vielen juristischen Abhandlungen werden daher die verwaltungsrecht-
lichen Institute wie: Hausrecht, Ordnungsgewalt etc. von den Grund-
rechten her in den Blick genommen und nicht umgekehrt. Denn wenn 
der Ausbau eines tradierten verwaltungsrechtlichen Instituts im Mit te l -
punkt des Interesses steht und die Frage der Vereinbarkeit aller norma-
tiven Auswirkungen mi t den Grundrechten lediglich „angehängt" wird, 
kann es nicht ausbleiben, daß mitunter Grundrechte nur von Gnaden 
verwaltungsrechtlicher Institute und Figuren leben. 

Klassisches Beispiel hierfür  ist das „besondere Gewaltverhältnis", wo-
nach sich der Umfang grundrechtlicher Gewährleistung an allem mög-
lichen Unterverfassungsrecht  auszurichten hatte, statt daß dieses nur 
nach Maßgabe der Verfassung Geltung beanspruchen konnte. Das Bun-
desverfassungsgericht  hat nunmehr zwar die Ax t an das „besondere Ge-
waltverhältnis" gelegt4; aber damit dürfte die Diskussion um das „be-
sondere Gewaltverhältnis" noch nicht beendet sein. Einmal hat diese 
Entscheidung keineswegs alle überzeugt. Zum anderen beginnt jetzt erst 
die rechtswissenschaftliche Arbeit, im Verlauf derer der Bereich, in dem 
juristische Kurzschlußargumentationen nach A r t des „besonderen Ge-
waltverhältnisses" vorherrschten, grundgesetzgemäßer Regelung zuzu-
führen ist. Die vorliegende Arbeit verzichtet auf eine ausholende theore-
tische Auseinandersetzung mi t dem „besonderen Gewaltverhältnis", so-
wohl wei l eine solche neben dem Thema läge, als auch wei l beispielhafte 
Fallösung, die auf Argumentationen mi t dem „besonderen Gewaltver-
hältnis", der „Anstalts-", „Körperschafts-"  und „Hochschulgewalt" ver-
zichtet, im Augenblick nützlicher erscheint. Auf diese Weise kann der be-
quemen Ausrede, daß es ohne das „besondere Gewaltverhältnis" nicht 
„ginge", fundiert  entgegengetreten werden. 

4 Vgl. BVerfGE 33,1 und unten 2.1.2.1. m i t Fn. 21 - 24. 
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Die Normativität der Verfassung ist unter Beschränkung auf ihren 
Wortlaut nicht erfaßbar.  Zur Normativität gehört der Normbereich der 
Rechtsvorschriften  hinzu. Damit sind die „Strukturelemente" gemeint, 
„die in der auswählenden und wertenden Perspektive des Normpro-
gramms aus der sozialen Realität herausgehoben werden und im Regel-
fal l zumindest teilweise rechtlich geformt sind"5. Das ist der methodische 
Ansatzpunkt, der eine sachgerechte und rational überprüf-  und diskutier-
bare Vermitt lung von „Recht" und Wirkl ichkeit gestattet. Einer Hoch-
schulrechtslehre, die überkommene dogmatische Aussagen unbesehen 
weitertradiert und der tatsächlichen enormen Umwälzungen im gesam-
ten Hochschulbereich erst dann gewahr wird, wenn diese jene überrollt 
haben, gelingt eine solche notwendige Vermitt lung ersichtlich nicht. So 
erklärt sich die Ausführlichkeit,  mi t der im folgenden auf Sachgegeben-
heiten, Hintergründe und Tatsachenmaterial eingegangen wird. 

Nicht nur die Struktur des Normbereichs, soweit er rechtserzeugte 
Bestandteile auf weist, sondern auch der zweite Platz, den das Gesetz in 
der Normenhierarchie nach der Verfassung einnimmt, gebietet es, die 
neuen Landeshochschulgesetze in weitem Umfang zu berücksichtigen. 
Das ist in hochschulrechtlichen Untersuchungen bisher nicht immer in 
dem gebotenen Maß geschehen. Zwar kann das häufig mi t der Neuheit 
vieler Gesetze erklärt werden, doch lassen sich auch krit ikwürdigere Ur-
sachen dieser Vernachlässigung feststellen. Im Zusammenhang mi t seiner 
Ansicht, daß Hochschulen entgegen der Normierung in allen neuen Hoch-
schulgesetzen Anstalten seien, führt  Forsthoff  aus: „Die Universitäten 
sind derzeit in ihrer Rechtsstruktur in solchem Maße verunsichert, daß 
sich nähere Ausführungen dazu verbieten. Hier helfen auch die ergan-
genen Hochschulgesetze nicht weiter, von denen zweifelhaft  ist, ob sie 
dauernden Bestand haben werden, wie die Reformbestrebungen in meh-
reren Ländern zeigen8." Das läuft auf folgende Abwandlung eines ebenso 
problematischen Satzes hinaus: „Gesetze vergehen, aber Verwaltungs-
recht besteht." Demgegenüber ist Leit l inie in der vorliegenden Arbeit, 
daß Systematik und Dogmatik des Verwaltungsrechts sich nach den Ge-
setzen zu richten haben und nicht umgekehrt. 

Vielfach schneller als in der rechtswissenschaftlichen Literatur hat 
sich die geänderte Rechtslage in Gerichtsentscheidungen niedergeschla-
gen. Die stark angestiegene Zahl von justit iellen Streitbeilegungen hängt 
mit den später geschilderten Ereignissen selbst zusammen. Die ver-
gleichsweise geringe Zahl von hochschulrechtlichen Gerichtsentscheidun-
gen bis 19667 darf  nicht ausschließlich auf größere „Ruhe und Ordnung" 
an den Hochschulen zurückgeführt  werden, sondern hängt auch damit 

5 F. Müller  IV, S. 109; ausführlich: F. Müller  I . 
β Forsthoff  I , S. 489. 
7 Vgl. dazu Waibel  I . 

2 Pieroth 




